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Handlohn zu geben, als der selben lehen und gutere recht ist 51. Und aus 
einer Aufzeichnung von 1586 kennen wir den vollständigen Wortlaut 
der mannlehenspflicht, durch die der Lehnsmann seinem Herrn mit 
handtgebender trew an aidts stadt zu geloben hatte, seinen schaden zu 
warnen, frommen und bestes zu werben, von den lehen gehorsam und ge-
wertig [zu] sein, wie derselben recht und herkommen ist, verschwiegene 
Lehen anzuzeigen, keine Lehnsgüter zu entfremden und in Sachen der 
Lehen an keinem anderen ende Recht zu nehmen52. Das entspricht wie-
derum ganz dem Lehnseid, wie die Inhaber gewöhnlicher Bauernlehen, 
aber auch adlige Vasallen ihn zu leisten hatten.

Versucht man die Bauernmannlehen vergleichend einzuordnen, so 
finden sie ihre Entsprechung wohl am ehesten in den im bayerisch-
österreichischen Raum verbreiteten Beutellehen53, was sich möglicher-
weise aus der erwähnten alten Beziehung nach Regensburg erklärt. Wie 
im Fall der hohenlohischen Bauernmannlehen waren auch im Fall der 
bayerisch-österreichischen Beutellehen die Inhaber wie jene sonstiger 
rechter Lehen zu Treue und Dienst, nicht aber zu Zinszahlungen ver-
pflichtet. Allerdings mußten sie – anders als die Inhaber rechter Lehen 
– im Erbfall oder bei allfälligen anderen Besitzwechseln den bereits 
erwähnten Handlohn geben. Auch die weibliche Erbfolge war bei Beu-
tellehen und Bauernmannlehen gleichermaßen zulässig.

Zum Schluß dieser Bestandsaufnahme bleibt nur noch zu erwähnen, 
daß es für die Bauernmannlehen auf dem Ohrnwald in der frühen 
Neuzeit eine eigene Mannlehnsverwaltung beim Seniorat der Hohen-
lohe-Neuensteiner Hauptlinie gab, die erst nach der Allodifizierung 
der Bauernmannlehen im Gefolge der Revolution von 1848 aufgelöst 
wurde54. Hingegen scheinen die anderen Bauernlehen, die dem ganz 
gewöhnlichen Hohenloher Lehnrecht unterlagen und deren Zahl am 
Ende des Mittelalters ohnehin sehr viel geringer war, in nachmittelal-
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